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Thema Shrinking Space

Eine lange Geschichte in Schlag-
lichtern: Mohan Bhagwat, Kopf  
der Sangh Parivar (die Familie 

hindu-nationalistischer Organisationen) 
erklärte: „Indien ist eine Hindu-Nation 
und Hindutva ist ihre Identität.“ Premi-
erminister Narendra Modi widersprach 
solchen Äußerungen nicht. Industrielle 
wie Gautam Adani unterstützen dabei 
Premierminister Modi, und ihre Vermö-
gen steigen in nur zwei Jahren in unvor-
stellbarem Maße an. Die Verflechtungen 
zwischen Unternehmen und Hindu-Ra-
dikalen müssen beunruhigen.

Das Recht auf  Nicht-Diskriminie-
rung wird zugunsten des Mehrheits-
anspruchs aufgegeben. Minderheiten 
geraten in eine ernsthafte Bedrohung: 
„Zwischen dem 26. Mai 2014 und Juni 
2015, nach rund einem Jahr Regierung 
der National Development Alliance von 
Narendra Modi, wurden in 212 Fällen 
Christen zum Ziel von Attacken, 175 
Fälle betrafen Muslime, es gab min-
destens 43 Todesfälle, 234 Fälle von 
Volksverhetzung“ dokumentierte Dr. 
John Dayal, Mitglied des National Inte-
gration Council in Neu-Delhi.1

Religion zwecks Nationenbildung

„50 Dörfer in Bastar untersagen nicht-
hinduistischen Missionaren die Arbeit“ 
wurde 2016 zur Schlagzeile. Bastar ist 
eine Region im Bundesstaat Chhattis-
garh, die überwiegend von Stammes-

gesellschaften (Adivasi) besiedelt ist. 
Eine aggressive Kampagne des Vish-
wa Hindu Parishad (VHP) führte wäh-
rend der letzten sechs Monate (seit Fe-
bruar 2016) in mehr als 50 Dörfern in 
der Region Bastar zu Einreise- und Re-
deverboten für nicht-hinduistische, ins-
besondere christliche Missionare.2 Die 
Rechtsgrundlage dafür ist Abschnitt 
129 (G) des Chhattisgarh Panchayat Raj 
Act von 1994, der sämtliche „nicht-hin-
duistische religiöse Werbung, Gebete 
und Reden in Dörfern“ verbietet. Ra-
dikalisierte Dorfbewohner gingen noch 
einen Schritt weiter und verweigerten 
denjenigen Hilfeleistungen gemäß dem 
Public Distribution System, die das Hindut-
va-Konzept abzulehnen wagten. Adiva-
si-Christen wurden geschlagen und flo-
hen. Ihre Häuser wurden zerstört, weil 
sie nicht bereit waren, zum Hinduismus 
zu konvertieren. Andere wurden mit 
dem Tode bedroht, beispielsweise im 
Dorf  Katodi im Distrikt Kanker (Ma-
dhya Pradesh) im April und Mai 2016.3

Goa war eine der ältesten Kolonien Por-
tugals und wurde 1961 von Indien be-
freit. Im Anschluss an die Befreiung 
erhielten alle gebürtigen Einwohner/-
innen Goas die indische Staatsbürger-
schaft (Bekanntmachung des indischen 
Innenministeriums am 28. März 1962). 
Die abziehenden Portugiesen wollten die 
Nabelschnur nicht ganz durchtrennen 
und ermöglichten denjenigen, die wäh-
rend der portugiesischen Herrschaft in 

Goa gelebt hatten, ihre Geburt in Portu-
gal zu registrieren, so die portugiesische 
Staatsbürgerschaft zu erhalten und por-
tugiesische Reisedokumente zu nutzen. 
Dieses Privileg wurde auf  die nächsten 
zwei Generationen ausgedehnt. Schät-
zungsweise entschieden sich 200.000 für 
die portugiesische Staatsbürgerschaft, 
behielten aber ihre indische Staatsange-
hörigkeit.4 Heute ruft der Ministerprä-
sident Goas, Laxmikant Parsekar, die 
Bewohner/-innen Goas auf, wachsam 
zu sein, damit Christen nicht in hinter-
hältiger Absicht Goa befreien.

Administrative Regeln –  
weniger Aufsehen, hohe Effizienz

Verglichen mit früheren, spektakulären 
Aktionen gegen zivilgesellschaftliche 
Akteure, die sogar in internationalen 
Medien ein Echo fanden, unterbindet 
die Regierung nun mithilfe bürokra-
tischer Hürden unbequeme Realitäts-
kritik. Das bedeutet in der Regel weni-
ger Aufsehen und geringerer Schaden 
für die Reputation. Der geschäftsfüh-
rende Direktor des International Dalit So-
lidarity Network (IDSN), Rikke Nöhrlind, 
berichtete vom Antragsverfahren um ei-
nen Beraterstatus beim Wirtschafts- und 
Sozialrat der Vereinten Nationen (ECO-
SOC). Um das Verfahren zu behindern, 
richtete Indien Fragen an den IDSN. Zu 
Beginn, 2008, waren es zwei. Bis heute 
wurden es 77, manche davon zum wie-
derholten Male, darunter auch solche, 
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die bereits beantwortet wurden. Mitt-
lerweile wurde der Beschluss über die 
Bewerbung achtzehn Mal vertagt. Mai-
na Kiai, UN-Sonderberichterstatter für 
Versammlungs- und Vereinigungsfrei-
heit beschrieb diese Aktionen als „ein-
deutig inakzeptabel, falsch und unfair“.5

Die Einkommenssteuerverordnung, 
Abschnitt 12AA, befasst sich mit Steu-
erbefreiungen von NRO, Stiftungen und 
Wohltätigkeitsinstitutionen. Die Haus-
haltsvorlage von 2014 erbrachte eine 
Reihe von Änderungen mit weitrei-
chenden Befugnissen für die Regierung: 
Rücknahme von Steuervorteilen oder 
der Registrierung. Als mögliche Gründe 
werden aufgeführt: Die Aktivitäten der 
Organisationen sind „nicht einschlägig“ 
oder „werden nicht in Übereinstimmung 
mit dem Zweck der Stiftung oder Insti-
tution durchgeführt“. Außerdem, wenn 
das „Einkommen nicht dem Wohle der 
Allgemeinheit dient (…), sondern dem 
Vorteil einer religiösen Gemeinschaft 
oder Kaste“, oder „ein Einkommen 
oder Eigentum der Stiftung zum Vorteil 
spezieller Personen wie dem Stiftungs-
gründer eingesetzt wird“ und wenn die 
„Gelder in verbotener Art und Weise 
eingesetzt werden“. Diese Änderungen 
erweitern die Befugnisse der Einkom-
menssteuerbehörden erheblich, um ge-
gen NRO-Aktivitäten, die die Regierung 
nicht durchgeführt sehen will, rigoros 
durchgreifen zu können. Diese Ände-
rungen buchstabieren nicht aus, was mit 
„Wohle der Allgemeinheit“ oder „ver-
botene Art und Weise“ gemeint ist. Die 
Interpretation dessen liegt im Ermessen 
der obersten Zuständigen bei der Ein-
kommenssteuer.6 Im Ergebnis: NRO, 
die für ethnische und religiöse Minder-
heiten arbeiten, werden vom Zuständi-
gen für Wohltätigkeitsangelegenheiten 
(Charity Commissioner) mit der Begrün-
dung schikaniert, dass Arbeit für Men-
schenrechte nicht als Wohltätigkeit 
angesehen werden kann; also keine Steu-
erbefreiung. Darüber hinaus haben Ver-
treter der Einkommenssteuerbehörde 
angekündigt, dass eingenommenes Geld 
innerhalb eines Jahres ausgegeben wer-
den muss. Andernfalls könnte es besteu-
ert werden.

Das Gesetzesprojekt Lokpal & Lo-
kayukta Act (LLA; 2013) soll Kor-
ruptionsfälle in öffentlichen Ein-
richtungen als Regelverstoß ahnden. 
NRO und Wohltätigkeitsinstitutionen, 
die 10 Millionen Rupien (1 Crore; rund 
133.000 Euro) oder mehr aus auslän-
dischen Quellen, oder eine Million Ru-
pien (10 Lakh) von der Regierung für 
öffentliche Zwecke erhalten, werden 
der Geltung des Lokpal & Lokayukta 
Act unterstellt. NRO-Mitarbeiter wer-
den hier wie Staatsdiener behandelt 
und müssen entsprechend ihr Ver-
mögen offenlegen! Es gibt auch Aus-
nahmen: so etwa für private Firmen, 
obwohl sie unter genau den gleichen 
Konditionen aktiv sind. Lokpal wür-
de auch ehrenamtlich arbeitende Vor-
standsmitglieder der NRO der Anti-
Korruptionsaufsicht unterstellen. Das 
mindert absehbar deren Drang nach 
Verlautbarungen. Ist es abwegig zu 
folgern, dass der Dissens den Unter-
schied macht?

Uniformität: Die Agenda zur 
HinduNation

Sangh Parivar hat eine aggressive Kam-
pagne für ein einheitliches Bürgerliches 
Gesetzbuch (Uniform Civil Code; UCC) 
initiiert. Das Personenstandsrecht (Hei-
rat, Scheidung, Unterhalt, Sorgerecht 
und Erbschaft) würde auf  Basis der 
Religionszugehörigkeit geregelt. Nor-
malerweise gelten Strafrecht und Zivil-
recht für alle gleich. Zur Gründungszeit 
Indiens forderte J. Nehru den dama-
ligen Justizminister B.R. Ambedkar auf, 
einen Entwurf  für ein Hindu-Gesetz-
buch (Hindu Code Bill) auszuarbeiten. 
Die verschiedenen Hindu-Gemein-
schaften sollten unter gleiche gesetz-
liche Vorgaben gefasst werden. Ambe-
dkar verstand den Auftrag so, damals 
bestehende Gesetze etwa an die Gleich-
berechtigung für Frauen anzupassen. 
Im Gegensatz dazu plädierten die Hin-
dus mehrheitlich für ein UCC und ge-
gen ein Hindu-Gesetzbuch, das auf  
Gleichberechtigung der Geschlechter 
abzielte.7 Der aktuelle Ruf  nach einem 
UCC würde unter anderem die Auf-
kündigung des politischen Sondersta-

tus‘ von Kaschmir (Art. 370), Mizoram 
und Nagaland (Art. 334) und die Rück-
nahme der Quotenregelung im Parla-
ment und den gesetzgebenden Kam-
mern (Art. 334) bedeuten. Außerdem 
würde Englisch absehbar durch Hin-
di als lingua franca bei offiziellen Anläs-
sen (Art. 343) ersetzt. Diese und andere 
Maßnahmen erzwingen die Hindu-Na-
tion (Hindu Rashtra).8 Das entspricht 
nicht der Verfassung, der die Regierung 
eigentlich gerecht werden sollte.

Aus dem Englischen übersetzt  
von Silke Heiland und René Schultens

Zum Autor

Ajaya Kumar Singh ist 
für sein Engagement 
für Minderheiten im 
Jahr 2013 ausge-
zeichnet worden (Na-

tional Minority Rights 

Award), er setzt sich 
für die Belange der 

Adivasi, der Dalits und religiöser Minder-
heiten ein und lebt in Bhubaneswar.
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